
Seit dem 01. Mai 2006 ist das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz – kurz  AVWG – in Kraft.  
Ein wichtiges Ziel dieses Gesetzes ist die Senkung der Arzneimittelausgaben und die Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit bei der Arzneimittelversorgung. So sollen gesetzliche Krankenkassen und Beitragszahler entla-
stet werden.
Eine Maßnahme zur Erreichung dieser Ziele ist die Korrektur von Festbeträgen. Festbeträge entsprechen 
dem höchsten Arzneimittelpreis, den die gesetzlichen Krankenkassen für ein Medikament erstatten.
Durch das AVWG wurden viele Festbeträge noch einmal nach unten korrigiert um so die Kassenausgaben 
zu reduzieren.
Weiterhin sieht das AVWG vor, dass bei Medikamenten, deren Preis mind. 30 % unter dem Festbetrag liegt, 
die Zuzahlung für den Patienten entfallen kann, wenn die gesetzlichen Krankenkassen dies beschließen.  
Diese Medikamente sind zuzahlungsfrei.
Wir haben für alle Krewel Meuselbach Präparate in den gesetzlich festgelegten Substanzgruppen die Preise 
soweit gesenkt, dass diese von der Zuzahlung befreit sind. 

Inzwischen sind folgende Krewel Meuselbach Präparate zuzahlungsfrei erhältlich:

Zuzahlungsfreie 
Arzneimittel 

Deutscher Mittelstand

von

Arzneimittelname Wirkstoff Wirkstoffstärke Packungsgröße PZN

Amixx® Amantadin-HCl 100 mg 100 Tabletten 7472860

Andolor® Tropfen Tilidin-HCl/Naloxon-HCl 50/4 mg/0,72 ml 20 ml Tropfen 8899572

Andolor® DP Tilidin-HCl/Naloxon-HCl 50/4 mg/0,72 ml 50 ml Dosierpumpe 0251127

100 ml Dosierpumpe 0251133

Pantoprazol Krewel® 20 mg Pantoprazol 20 mg 15 Tabletten 0047763

30 Tabletten 0048314

60 Tabletten 0049986

100 Tabletten 0049992

Pantoprazol Krewel® 40 mg Pantoprazol 40 mg 15 Tabletten 0050771

30 Tabletten 0053976

60 Tabletten 0054042

100 Tabletten 0055395

Sumatriptan–Kranit® 50 mg
Filmtabletten

Sumatriptansuccinat 50 mg 6 Filmtabletten 4906453

Sumatriptan–Kranit® 100 mg
Filmtabletten

Sumatriptansuccinat 100 mg 6 Filmtabletten 4906625
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